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10/07 Verwaltungsgerichtshof

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §28;

BVergG 2006 §320;

LVergabenachprüfungsG NÖ 2003 §5 Abs1;

LVergabenachprüfungsG NÖ 2003 §6 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. BVergG 2006 § 28 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

1. BVergG 2006 § 320 gültig von 01.01.2014 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 320 gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

3. BVergG 2006 § 320 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Angesichts des umfassenden Gebotes eines e:ektiven Rechtsschutzes muss auch die fehlerhafte Wahl eines

Vergabeverfahrens ohne Bekanntmachung bekämpft werden können, und zwar gerade auch von jenen Unternehmen,

die nicht eingeladen wurden an dem betre:enden Vergabeverfahren teilzunehmen. Indem die Behörde davon

ausgeht, der B>n komme deshalb keine Antragslegitimation zu, weil sie keine Möglichkeit gehabt hätte, an dem

Folgeverfahren teilzunehmen, verkennt diese, dass der drohende Schaden der antragstellenden Unternehmer in der

vorliegenden Konstellation bereits darin liegt, dass sie in ihrer Möglichkeit beeinträchtigt werden, an einem

Vergabeverfahren teilzunehmen (Hinweis E vom 21. Jänner 2014, 2011/04/0003; zum Eintritt eines Schadens durch die

Beeinträchtigung der Möglichkeit, an einem Vergabeverfahren teilzunehmen, siehe die Erkenntnisse vom 24. Februar

2010, 2009/04/0209, und vom 22. Juni 2011, 2009/04/0128). Fallbezogen liegt der Schaden der B>n in dem Verlust der

Möglichkeit der Teilnahme an einem (weiteren) Vergabeverfahren betre:end den zu vergebenden Auftrag, sofern ihr

Rechtsstandpunkt, die Auftraggeberin sei nicht berechtigt gewesen, ein Verhandlungsverfahren ohne

Bekanntmachung gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 iVm § 28 Abs. 1 letzter Satz BVergG 2006 durchzuführen, zuträfe. Dass die B>n
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in dem widerrufenen Vergabeverfahren bereits ausgeschieden worden war, schließt die Möglichkeit einer

erfolgreichen Teilnahme der B>n mit einem neuen Angebot an einem weiteren Vergabeverfahren betre:end

denselben Verfahrensgegenstand (mit geänderten Bedingungen) nicht aus. Der die Antragslegitimation der B>n

begründende Tatbestand des drohenden Schadens liegt daher vor.Angesichts des umfassenden Gebotes eines

e:ektiven Rechtsschutzes muss auch die fehlerhafte Wahl eines Vergabeverfahrens ohne Bekanntmachung bekämpft

werden können, und zwar gerade auch von jenen Unternehmen, die nicht eingeladen wurden an dem betre:enden

Vergabeverfahren teilzunehmen. Indem die Behörde davon ausgeht, der B>n komme deshalb keine

Antragslegitimation zu, weil sie keine Möglichkeit gehabt hätte, an dem Folgeverfahren teilzunehmen, verkennt diese,

dass der drohende Schaden der antragstellenden Unternehmer in der vorliegenden Konstellation bereits darin liegt,

dass sie in ihrer Möglichkeit beeinträchtigt werden, an einem Vergabeverfahren teilzunehmen (Hinweis E vom 21.

Jänner 2014, 2011/04/0003; zum Eintritt eines Schadens durch die Beeinträchtigung der Möglichkeit, an einem

Vergabeverfahren teilzunehmen, siehe die Erkenntnisse vom 24. Februar 2010, 2009/04/0209, und vom 22. Juni 2011,

2009/04/0128). Fallbezogen liegt der Schaden der B>n in dem Verlust der Möglichkeit der Teilnahme an einem

(weiteren) Vergabeverfahren betre:end den zu vergebenden Auftrag, sofern ihr Rechtsstandpunkt, die Auftraggeberin

sei nicht berechtigt gewesen, ein Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung gemäß Paragraph 28, Absatz eins,

Ziffer eins, in Verbindung mit Paragraph 28, Absatz eins, letzter Satz BVergG 2006 durchzuführen, zuträfe. Dass die Bfin

in dem widerrufenen Vergabeverfahren bereits ausgeschieden worden war, schließt die Möglichkeit einer

erfolgreichen Teilnahme der B>n mit einem neuen Angebot an einem weiteren Vergabeverfahren betre:end

denselben Verfahrensgegenstand (mit geänderten Bedingungen) nicht aus. Der die Antragslegitimation der B>n

begründende Tatbestand des drohenden Schadens liegt daher vor.
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